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92 Luftverkehr

Norm

AVG §8;

LuftfahrtG 1958 §68;

LuftfahrtG 1958 §70;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

§ 70 Abs 3 LFG räumt der durch den geplanten Zivil9ugplatz (in der Form eines Flugfeldes) berührten Gemeinde

lediglich das Recht ein, zum Vorhaben gehört zu werden und dazu Stellung zu nehmen (Hinweis B 5.2.1980, 3395,

3396/79, VwSlg 10031 A/1980). Dies bedeutet aber nicht, daß die Gemeinde berufen wäre, die Interessen der

Gemeindeangehörigen in einem luftfahrtrechtlichen Genehmigungsverfahren als Verfahrenspartei wahrzunehmen.
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